
Ersatzerklärung des Notorietätsaktes 
(Art. 47, DPR vom 28.12.2000, Nr. 445, in geltender Fassung) 

 
Die/Der Unterfertigte ……………….., geboren in ………….. am …………, 
wohnhaft in ……………, Steuernummer ………………………….., ist sich 
bewusst, dass sie/er im Falle unwahrer Erklärungen den strafrechtlichen 
Maßnahmen gemäß Art. 76 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 
28.12.2000, Nr. 445, in geltender Fassung, unterliegt, und  
 

e r k l ä r t 
 
in Anwendung des Art. 47 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 
28.12.2000, Nr. 445, in geltender Fassung, anstatt eines Notorietätsaktes, 
Folgendes: 
 
„Am …….… ist in ……. ………, geboren in ………….. (…) am ……, zuletzt 
wohnhaft in …… (…), Steuernummer …………………, verstorben. 
 
In Ermangelung eines Testaments sind folgende Personen zur Erbschaft 
berufen:  
 
….…, geboren in ... am ..., wohnhaft in ..., Steuernummer …, 
Verwandtschaftsgrad …, 
….…, geboren in ... am ..., wohnhaft in ..., Steuernummer …, 
Verwandtschaftsgrad …, 
….…, geboren in ... am ..., wohnhaft in ..., Steuernummer …, 
Verwandtschaftsgrad …, 
….…, geboren in ... am ..., wohnhaft in ..., Steuernummer …, 
Verwandtschaftsgrad …. 
 
Es besteht nach derzeitiger Gesetzeslage die Verpflichtung, die 
Verlassenschaft bei der Agentur der Einnahmen über die Erbschaftsmeldung 
anzuzeigen.“. 
 
Im Sinne von Art. 38 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, in geltender 
Fassung, ist die Erklärung vom Erklärenden bzw. von der Erklärenden in 
Anwesenheit des/der zuständigen Beamten/Beamtin zu unterzeichnen bzw. 
unterzeichnet und mit einer nicht beglaubigten Fotokopie eines 
Personalausweises des/der Erklärenden an das zuständige Amt zu 
übermitteln. 
 
Ort, Datum 
  Der/Die Unterfertigte 

_________________________ 
(Unterschrift) 

 
 
Anlage: Ablichtung des Personalausweises 


